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Die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer hat 
die Stellungnahme „Ärztliche Verantwortung an den Grenzen 
der Sinnhaftigkeit medizinischer Maßnahmen. Zum Umgang mit 
„Futility“.“ am 03.03.2022 beschlossen.
Die Stellungnahme (DOI: 10.3238/arztebl.zeko_sn_futility_2022) 
ist abrufbar unter dem folgenden Link:

https://www.zentrale-ethikkommission.de/futility2022

B U N D E S Ä R Z T E K A M M E R

Bekanntmachungen

Stellungnahme
der Zentralen Kommission zur Wahrung  

ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten  
(Zentrale Ethikkommission) bei der Bundesärztekammer

„Ärztliche Verantwortung an den Grenzen der Sinnhaftigkeit 
medizinischer Maßnahmen. Zum Umgang mit „Futility“.“

Der Vorstand der Bundesärztekammer hat die folgenden curricu-
laren Fortbildungen in seiner Sitzung vom 21./22.04.2022 auf 
Empfehlung der Ständigen Konferenz der Geschäftsführungen 
und der Vorsitzenden der Ethik-Kommissionen der Landesärzte-
kammern beschlossen. Der Arbeitskreis Medizinischer Ethik-
Kommissionen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. hat die 
curricularen Fortbildungen am 19.04.2022 verabschiedet:

Grundlagenkurs für Mitglieder eines Prüfungsteams  
bei klinischen oder sonstigen klinischen Prüfungen oder 
Leistungsstudien nach den Europäischen Verordnungen 

(EU) Nr. 536/2014 (Humanarzneimittel), Nr. 2017/745  
(Medizinprodukte) oder Nr. 2017/746 (In-vitro-Diagnostika) 

(DOI: 10.3238/arztbl.2022.Grundlagenkurs_AMG_MPDG_2022)

Aufbaukurs für Prüfer und Hauptprüfer bei klinischen oder 
sonstigen klinischen Prüfungen und/oder Leistungsstudien 
nach den Europäischen Verordnungen (EU) Nr. 536/2014 

(Humanarzneimittel), Nr. 2017/745 (Medizinprodukte)  
oder Nr. 2017/746 (In-vitro-Diagnostika) 

(DOI: 10.3238/arztbl.2022.Aufbaukurs_AMG_MPDG_2022)

Auffrischungskurs für Mitglieder eines Prüfungsteams bei 
klinischen und/oder sonstigen klinischen Prüfungen oder 
Leistungsstudien nach den Europäischen Verordnungen 

(EU) Nr. 536/2014 (Humanarzneimittel), Nr. 2017/745  
(Medizinprodukte) oder Nr. 2017/746 (In-vitro-Diagnostika)  

(DOI: 10.3238/arztbl.2022.Auffrischungskurs_AMG_MPDG_2022)

Die curricularen Fortbildungen der Bundesärztekammer und 
 des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen e.V. sind 
 abrufbar auf der Internetseite der Bundesärztekammer:

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-ethik/ 
ethikkommissionen-der-landesaerztekammern/pruefer/

Es wurde zugleich beschlossen, dass die curricularen Fortbildungen 
in der Fassung vom 26.03.2021 (Bekanntgabe in Dtsch Ärztebl 
118; Heft 12 [26.03.2021]: A-648 / B-544) gegenstandslos sind. 

B U N D E S Ä R Z T E K A M M E R

Bekanntmachungen

Beschluss der Bundesärztekammer

Teil B
zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. 
§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V im 
Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen nach den 

Gebührenordnungspositionen 30133 und 30134 in den 
 Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Juli 2022

Der Bewertungsausschuss gibt im Zusammenhang mit der Auf-
nahme der Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 
30133 und 30134 in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM) zum 1. Juli 2022 folgende Empfehlung gemäß § 87a 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. § 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V ab: 
1. Die Vergütung der Leistungen nach den Gebührenord-

nungspositionen 30133 und 30134 erfolgt außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen.

2. Die Überführung der Gebührenordnungspositionen 
30133 und 30134 in die morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung erfolgt gemäß Nr. 5 des Beschlusses des Bewer-
tungsausschusses in seiner 323. Sitzung am 25. März 
2014, oder entsprechender Folgebeschlüsse, zu einem 
Verfahren zur Aufnahme von neuen Leistungen in den 
EBM.

Hinweis: 
Gemäß § 87 Absatz 6 Satz 2 SGB V kann das Bundesministeri-
um für Gesundheit (BMG) innerhalb von zwei Monaten die Be-
schlüsse beanstanden. 

Bekanntgaben online
Einfach abrufbar: Das Deutsche Ärzteblatt bietet seinen Leserinnen 
und Lesern die Möglichkeit, die Bekanntgaben pro Ausgabe in einer 
Datei herunterzuladen: www.aerzteblatt.de/bekanntgaben
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